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Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenhäusern und Beratungsstellen für Opfer sexualisierter und häuslicher Gewalt, Interventionsstellen, einer Koordinierungsstelle und Männerberatungsstellen
Verwaltungsvorschrift der Parlamentarischen Staatssekretärin für Frauen und Gleichstellung

Vom 1.Januar 2009

Die Parlamentarische Staatssekretärin für Frauen und Gleichstellung erlässt im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und nach Anhörung des Landesrechnungshofes folgende Verwaltungsvorschrift:
1 
Zuwendungszweck und Rechtsgrundlage

1.1 
Durch häusliche und sexualisierte Gewalt geraten vor allem Frauen in besondere Notsituationen, in denen sie der Hilfe bedürfen. Es ist die Aufgabe der Gesellschaft, für diese Menschen Zufluchtsstätten zu schaffen, die ihnen Schutz bieten. Frauenhäuser und Beratungsstellen nehmen deshalb eine wichtige und notwendige öffentliche Aufgabe in den Kommunen wahr. Gleichzeitig sollen von häuslicher und sexualisierter Gewalt betroffene Frauen, Kinder und Jugendliche  umfassend betreut und in der Durchsetzung ihrer Rechte unterstützt und begleitet werden. Gewalt gegen Frauen und Kinder muss multiinstitutionell und professionell bekämpft werden. Die dazu notwendige verzahnte, abgestimmte staatliche Intervention wird mit Hilfe der Koordinierung der landesweiten Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen erreicht. Interventionsstellen sichern die Kooperation und Vernetzung aller bei häuslicher Gewalt involvierten, staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen. Sie fordern täterbezogene Intervention ein und beraten die von Gewalt Betroffenen im pro-aktiven Ansatz. Auch Männerberatungsstellen nehmen eine wichtige Aufgabe in den Kommunen zur Bekämpfung der häuslichen Gewalt wahr. Durch Täterarbeit wird deutlich gemacht, dass häusliche Gewalt von der Gesellschaft nicht mehr stillschweigend geduldet wird, sondern Konsequenzen hat.
Um eine einheitliche regional ausgeglichene Versorgung mit Beratungsstellen für Opfer häuslicher Gewalt und Frauenhäusern, Beratungsstellen für Opfer sexualisierter Gewalt, Interventionsstellen, die Koordinierung der landesweiten Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und mit Männerberatungsstellen in Mecklenburg-Vorpommern sicherzustellen, werden für diesen Zweck Fördermittel bereitgestellt.

1.2 Die Gewährung der Mittel erfolgt nach Maßgabe des § 44 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern, der dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften und dieser Verwaltungsvorschrift.

Ein Rechtsanspruch auf Förderung nach dieser Verwaltungsvorschrift besteht nicht. Es entscheidet die Parlamentarische Staatssekretärin für Frauen und Gleichstellung nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.
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Gegenstand der Förderung
Gefördert werden Frauenhäuser und Beratungsstellen, die das ausschließliche Ziel haben, psychisch, physisch oder sexuell misshandelten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einen unmittelbaren Schutz, Beratung und Unterstützung bei der psychischen Verarbeitung ihrer Situation, der Planung des weiteren Lebenskonzeptes und der Initiierung und Unterstützung der ersten Schritte dazu zu gewähren. Darüber hinaus haben die oben genannten Einrichtungen Krisenintervention, Beratung und Begleitung der Schutz suchenden Betroffenen, Betreuung und Hilfen zur Aufarbeitung der Gewalterfahrung zu bieten. Die nachgehende Arbeit mit ehemaligen Frauenhausbewohnerinnen und deren Kinder ist Voraussetzung des Frauenhauskonzeptes.
Gefördert wird die von Frauenhäusern, Beratungsstellen für Opfer sexualisierter Gewalt und Beratungsstellen für Opfer häuslicher Gewalt zu leistende präventive Arbeit zur Gewaltverhinderung sowie Öffentlichkeitsarbeit.
Gefördert werden Interventionsstellen, die umfassende koordinierte Maßnahmen von Polizei, Gerichten, Staatsanwaltschaften und Kommunen bündeln. Dabei leisten sie eine Beratung im Wege eines pro-aktiven Ansatzes, insbesondere die Vernetzungs- und Kooperationsarbeit mit allen mit häuslicher Gewalt befassten Institutionen, Behörden und Einrichtungen und initiieren täterbezogene Intervention zur Verhinderung weiterer Gewalt. Darüber hinaus wird Kinder- und Jugendberatung in Fällen häuslicher Gewalt gefördert. 

Gefördert wird eine Landeskoordinierungsstelle, die die Koordinierung der landesweiten Bekämpfung von häuslicher Gewalt vornimmt. Insbesondere organisiert und gestaltet sie die landesweite Kooperation zusammen mit der Landesverwaltung, den Landesarbeitsgemeinschaften und den regionalen Kooperationsbündnissen. Sie begleitet die Landespolitik bei der Umsetzung des Landesaktionsplanes. 

Gefördert werden Männerberatungsstellen, deren Beratung bei häuslicher Gewalt sich sowohl an Täter, die eine Beratungsstelle freiwillig aufsuchen, als auch an Täter, die durch die Staatsanwaltschaft oder das Gericht der Beratung zugewiesen werden, richtet. Die zuweisende Einrichtung wird darüber unterrichtet, ob eine Zusammenarbeit zu Stande gekommen ist. Diese Beratungsstellen für Täter häuslicher Gewalt haben darüber hinaus präventive Arbeit sowie Netzwerkarbeit zu leisten, dies schließt Öffentlichkeitsarbeit mit ein.
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Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger sind gemeinnützige juristische Personen des privaten Rechts sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts, die ihren Sitz in Mecklenburg-Vorpommern haben und eine in Mecklenburg-Vorpommern gelegene Einrichtung betreiben.
4
Zuwendungsvoraussetzungen
4.1
Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen

Die Zuwendungsempfänger müssen dem Zuwendungsgeber Zutritt zu der Einrichtung gewähren.
Der Träger der Einrichtung muss für eine qualifizierte Ausbildung seiner Beschäftigten sorgen, insbesondere durch Erfahrungsaustausch, Fortbildung und Supervision.

Die Einrichtungen haben mit allen geeigneten Beratungseinrichtungen sowie die mit diesem Thema befassten Ämter und sonstigen Institutionen und Berufsgruppen fachlich zusammenzuarbeiten. Im Einzelfall geschieht das ausschließlich auf Wunsch der betroffenen Opfer.
Einer vollzeitbeschäftigten Kraft stehen zwei Teilzeitbeschäftigte mit jeweils der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in der jeweils geltenden Fassung gleich. Die mit Teilzeitbeschäftigten arbeitsvertraglich vereinbarte, durchschnittlich wöchentliche Arbeitszeit soll mindestens 18 Stunden betragen.
Für eine Vollzeitstelle wird eine Wochenarbeitszeit von mindestens 37,5 Stunden zu Grunde gelegt. Die Förderung von Teilzeitstellen erfolgt entsprechend anteilig. Eine Förderung durch die Parlamentarische Staatssekretärin für Frauen und Gleichstellung erfolgt nur bei einer Restfinanzierung der jeweiligen Personalausgaben durch den Zuwendungsempfänger, die Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden. Die Gesamtfinanzierung muss gesichert sein. Den kommunalen Gebietskörperschaften bleibt es unbenommen, die Möglichkeiten der kommunalen Zusammenarbeit gemäß § 149 der Kommunalverfassung in Verbindung mit § 165 sowie § 167 der Kommunalverfassung mit Blick auf die Erfüllung öffentlicher Aufgaben zu nutzen. 

Das Besserstellungsverbot ist zu beachten. Es gelten die Werte für die Bemessung von zuwendungsfähigen Personalausgaben bei den Zuwendungsempfängern im Zusammenhang mit dem Tarifvertrag zur sozialen Absicherung (TV M-V 2004/2007 – Absenkung der Arbeitszeit).
Den Anforderungen an einen barrierefreien Zugang im Sinne des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes soll möglichst Rechnung getragen werden.
4.2  Spezielle Zuwendungsvoraussetzungen

4.2.1 Frauenhäuser und Beratungsstellen

Die Frauenhäuser müssen mindestens zwölf Plätze haben und müssen so ausgestattet sein, dass sie den Bedürfnissen und dem Schutz der Hilfe Suchenden gerecht werden. Sie müssen einer Konzeption folgen, die gewährleistet, dass die Aufgaben entsprechend dem Zuwendungszweck wahrgenommen werden können. 
Frauenhäuser sollen mindestens zwei Vollzeitkräfte beschäftigen. Dabei kann eine Vollzeitstelle auch mit zwei Teilzeitkräften besetzt werden.

Die Frauenhäuser müssen misshandelte Frauen und deren Kinder, die die Voraussetzungen der jeweiligen Konzeptionen des Hauses erfüllen und Schutz suchen, unabhängig von ihrem Wohnsitz, jederzeit aufnehmen. Ist die Aufnahme einer misshandelten Frau aus konzeptionellen Gründen nicht möglich, hat das Frauenhaus die Vermittlung zu einer entsprechend in Frage kommenden Stelle zu veranlassen. Zwangsprostituierte sind in der Regel nicht in Frauenhäusern unterzubringen. Dies gilt sinngemäß für die Arbeit der Beratungsstellen gegen häusliche Gewalt und der Beratungsstellen für Opfer sexualisierter Gewalt.
Das inhaltliche Konzept des Frauenhauses muss auf eine umfassende Konfliktbewältigungsstrategie ausgerichtet sein. 
Durch das zuständige Frauenhaus muss eine intensive und geeignete Prävention sowie nachgehende Beratung der Frauen gegebenenfalls durch eine Beratungsstelle des Frauenhauses außerhalb der Einrichtung betrieben werden.
Das Frauenhaus muss von dem örtlichen Träger der Sozialhilfe, in dessen Bereich das Frauenhaus liegt, und von der fachlich zuständigen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten jährlich bei Antragstellung befürwortet und als notwendig anerkannt sein. 

Die Beratung und Begleitung im Frauenhaus und in Beratungsstellen gegen sexualisierte und häusliche Gewalt muss durch eine staatlich anerkannte Sozialpädagogin oder Sozialarbeiterin oder durch eine Mitarbeiterin mit einer gleichwertigen Ausbildung oder adäquaten fachlichen Erfahrung erfolgen. 

Sofern es sich aus der Statistik und dem Arbeitsumfang der Frauenhäuser ergibt, dass die tatsächliche Belegung der Plätze erheblich von der vorgehaltenen und anerkannten Platzzahl abweicht, kann das Land im Einvernehmen mit der Kommune über eine Anpassung der zuwendungsfähigen Ausgaben für eine geringere Platzzahl entscheiden. Der betreffende Träger wird vorher angehört.
4.2.2  Interventionsstellen

Die Interventionsstellen müssen durch die Parlamentarische Staatssekretärin für Frauen und Gleichstellung anerkannt sein. Die Kinder- und Jugendberatung in Fällen häuslicher Gewalt sollte der jeweils einzelnen Interventionsstelle angegliedert sein.

Die Beschäftigten von Interventionsstellen müssen staatlich anerkannte Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiterinnen oder Juristinnen sein.
4.2.3  Männerberatungsstellen

Die Männerberatungsstellen müssen durch die Parlamentarischen Staatssekretärin für Frauen und Gleichstellung als notwendig anerkannt sein.
Die Beschäftigten von Männerberatungsstellen müssen staatlich anerkannte Sozialpädagogen, Sozialarbeiter oder Diplompsychologen sein; dabei sind bei der Auswahl der Fachkräfte eine Zusatzqualifikation zum Gewaltberater sowie Erfahrungen im Umgang mit gewalttätigen Männern nachzuweisen.

Die Männerberatungsstellen haben ein inhaltliches Konzept vorzulegen. Dies muss den bundeseinheitlichen Standards Rechnung tragen sowie in die Gesamtstrategie des Landes gegen häusliche Gewalt eingepasst sein und gewährleisten, dass die Aufgaben entsprechend dem Zuwendungszweck wahrgenommen werden können.
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Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen
5.1
Zuwendungsart 

Die Zuwendung wird im Rahmen der Projektförderung als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt.
5.2
Finanzierungsart

Die Zuwendung wird im Wege der Festbetragsfinanzierung gewährt.

5.3
Bemessungsgrundlage

Die Zuwendung beträgt für die Frauenhäuser, Beratungsstellen gegen sexualisierte Gewalt, Beratungsstellen gegen häusliche Gewalt und die Männerberatungsstellen 24 050 Euro pro Vollzeitstelle, jedoch höchstens den Betrag der Förderung aus dem Jahr 2008 für Personalausgaben. Der Festbetrag setzt sich aus der Summe der Personal- und Sachausgaben zusammen.

Zuschläge für Sachausgaben werden in nachfolgender Höhe für die jeweiligen Einrichtungen gewährt:

12 000 Euro
für Frauenhäuser,

  7 000 Euro
für Beratungsstellen gegen häusliche Gewalt,

  9 000 Euro
für Männerberatungsstellen, inklusive mobiler Beratung,

  6 530 Euro
für Beratungsstellen gegen sexualisierte Gewalt.

Für die Interventionsstellen sowie für die Koordinierungsstelle errechnet sich die Zuwendung aus dem Betrag der bewilligten Personalausgaben aus dem Jahr 2008 zuzüglich eines Zuschlages jeweils in Höhe von 12 250 Euro für Sachausgaben.

Für die Kinder- und Jugendberatung in Fällen häuslicher Gewalt bei den einzelnen Interventionsstellen wird je eine Zuwendung von insgesamt 50 000 Euro im Jahr 2009 gewährt.

5.3.1
Personalausgaben
Je Frauenhaus bis zu 19 Belegungsplätzen können Ausgaben für zwei Vollzeitkräfte bezuschusst werden,
   - ab 20 Belegungsplätze können Ausgaben für drei Vollzeitkräfte bezuschusst werden und
   - ab 25 Belegungsplätze können Ausgaben für vier Vollzeitkräfte bezuschusst werden.
Je Vollzeitstelle der Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt können Ausgaben für bis zu drei Fachkräfte bezuschusst werden. 

Je Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt können höchstens Ausgaben für bis zu zwei Fachkräfte bezuschusst werden.

Je Interventionsstelle können höchstens Ausgaben für bis zu zwei Fachkräfte gefördert werden. Für die Kinder- und Jugendberatung in Fällen häuslicher Gewalt bei den einzelnen Interventionsstellen können höchstens Ausgaben für eine Fachkraft gefördert werden.

Für die Koordinierungsstelle können höchstens Ausgaben für eine Fachkraft gefördert werden.

Je Männerberatungsstelle können höchstens Ausgaben für bis zu zwei Fachkräfte gefördert werden.
5.3.2
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben

Ausgaben für Investitionen gelten als Eigenleistungen und sind nach dieser Verwaltungsvorschrift nicht zuwendungsfähig.
Die Ausgaben für den Lebensunterhalt in den Frauenhäusern sind nicht zuwendungsfähig und müssen von den Bewohnerinnen selbst getragen werden. Anspruchsberechtigte Personen können gesetzliche Leistungen zur Linderung von Notlagen (Grundsicherung nach dem Zweiten und dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch) geltend machen. 

6
Verfahren
6.1
Antragsverfahren
Die Anträge sind rechtzeitig an die Parlamentarische Staatssekretärin für Frauen und Gleichstellung zu stellen. Erstanträge müssen vor dem Abschluss eines Arbeitsvertrages, für den eine Förderung beantragt wird, gestellt werden. Für die fortlaufende Förderung sollen die Anträge bis spätestens zum 31. August des Jahres für das folgende Kalenderjahr gestellt werden. Dem Antrag sind der Finanzierungsplan sowie ein Organisations- und Stellenplan beizufügen. Das entsprechende Antragsformular kann bei der Bewilligungsbehörde angefordert werden.

6.2
Bewilligungsverfahren
Bewilligungsbehörde ist die Parlamentarische Staatssekretärin für Frauen und Gleichstellung. Es sind die aktuellen Antragsvordrucke der Zuwendungsgeberin zu verwenden.
6.3
Anforderungs- und Auszahlungsverfahren
Die Zuwendung wird in gleichen Teilbeträgen zum 15. Januar, 15. März, 15. Mai, 15. Juli, 15. September und 15. November des Jahres durch einmalige Anforderung der Träger ausgezahlt. Sofern die Förderung im Laufe des Haushaltsjahres aufgenommen wird, wird der erste fällige Teilbetrag zum nächsten Zahlungstermin ausgezahlt.
6.4
Verwendungsnachweisverfahren
Die Zuwendungsempfänger haben eine anonyme Statistik entsprechend den Vorgaben des Zuwendungsgebers über Art und Umfang der erbrachten Leistungen zu führen und diese dem Zuwendungsgeber jährlich zur Verfügung zu stellen.
Der Träger oder die Trägerin der Einrichtung muss jährlich einen Sachbericht entsprechend den Vorgaben des Zuwendungsgebers erstellen.

Der Verwendungsnachweis ist der Bewilligungsbehörde spätestens am 30. Juni des auf die Bewilligung folgenden Jahres vorzulegen. 
6.5
Zu beachtende Vorschriften
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheids und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern, soweit nicht in dieser Verwaltungsvorschrift Abweichungen zugelassen sind, und das Landesverwaltungsverfahrensgesetz.
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Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 1.Januar 2009 in Kraft und am 31.Dezember 2010 außer Kraft.

Mit dem Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift tritt die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauen- und Mädchenhäusern, Notrufen und Beratungsstellen für Opfer sexualisierter und häuslicher Gewalt und Interventionsstellen und von Männerberatungsstellen vom 1.Januar 2007 (AmtsBl. M-V S.3 ) außer Kraft.

